
Kreisfeuerwehrverband Helmstedt e. V. 
 

Kreisjugendfeuerwehrwart 
 

 

Kreiszeltlager vom 5. bis 12. Juli 2025 in Grasleben 

Notfallrufnummer Lagerleitung: 0157 - 37 65 37 52 

Notfallrufnummer Erste-Hilfe: 0175 - 3 60 04 99 

 

L A G E R O R D N U N G 
 

1. Die Lagerleitung hat gegenüber jedem Teilnehmer ein absolutes Weisungsrecht. 
 

2. Bei einer Extremwetterlage oder anderen ungeplanten bzw. unvorhersehbaren 
Ereignissen ist den Anweisungen der Lagerleitung bzw. Evakuierungsleitung 
uneingeschränkt Folge zu leisten. 
 

3. Das Verlassen des Lagers ist nur mit Erlaubnis des Jugendfeuerwehrwartes oder 
einer von ihm benannten Person erlaubt. 

 
4. Es sind ausschließlich die vorhandenen und gut erkennbaren Wege zu nutzen. Das 

Übersteigen von Zeltleinen bzw. der Aufenthalt zwischen zwei Zelten ist nicht 
gestattet. 

 
5. Der Genuss von Alkohol ist den Jugendlichen untersagt. Ebenso das Rauchen und 

Dampfen für Teilnehmer unter 18 Jahren. Zum Rauchen und Dampfen sind 
ausschließlich die dafür vorgesehenen Raucherbereiche zu nutzen. 

 
6. Sämtliche Flächen und Bereiche, insb. die sanitären Anlagen, sind immer sauber und 

einwandfrei zu hinterlassen. 
 

7. Die Essenszeiten sind wie folgt, es wird entsprechend ausgerufen. 
Frühstück:  Zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr 
Mittagessen:  Zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr 
Abendessen:  Zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr 

 
8. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr ist Mittagsruhe zu halten.  

 
9. In der Zeit von 23:00 Uhr bis 7:00 Uhr herrscht absolute Nachtruhe. 

 
10. Sollte das Sanitätszelt aufgesucht werden müssen, ist der Jugendliche immer von 

einem Betreuer zu begleiten. 
 

11. Gefundene Gegenstände können bei der Lagerleitung abgegeben bzw. abgeholt 
werden. 



 
12. Jedes Zelt ist mit einer Sturmbespannung abzusichern. 

 
13. Alle Teilnehmer haben auf Ordnung und Sauberkeit im Lager zu achten. Auf die 

richtige Mülltrennung ist zu achten. 
 

14. Die Aufsichtspflicht jeder Kinder- bzw. Jugendfeuerwehr obliegt dem 
entsprechenden Kinder- bzw. Jugendfeuerwehrwart. 

 
15. Die Lagerleitung ist jederzeit berechtigt, weitere verbindliche Regelungen zu treffen. 

Diese werden entsprechend ausgehangen und auch bei den Betreuerrunden 
verkündet. 


